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gängcn cine eingehende Prüfung und ein sicheres Vertrauen

zu Grunde liegen, welch' letzteres sich auch dadurch bestätigt, daß diejenigen

Mineralgcrbcreicn, welche sich bereits im Betriebe befinden, so mit Auf-
trägen für das neue Produkt überladen sind, daß sie denselben nicht

rasch genug entsprechen können.

Hat vr. Lcwinstcin eine deutsche Forstzeitung benützt, um seine An-

sichten über die M i n e r a l g e r b u n g zu veröffentlichen, so erschien es

uns als gerechtfertigt, unsere Kritik durch unsere schweizerische
F o r st z e itu n g bekannt zu geben.

Ileöer eine nene Instruktion für die Aufstellung und Hlevision
von Wirth schaftsplanen.

Von C. Tiegel, Bezirksförster.

Der Ausbau des aargauischen Forstgefttzes wurde mit Erlassung einer

Instruktion für die Aufstellung und Revision von WirthschaftSpläncn voll-
endet. Diese entbält manches Abweichende von den anderwärts vor-
handcnen Vorschriften über denselben Gegenstand. ES dürfte daher wohl
am Platze sein, sie hierorts zur Sprache zu bringen; vielleicht trägt es

dazu bei, daß mehr Lust in diesen oder jenen Praktiker kommt, über Be-

trieböeinrichtuugen zu schreiben, einen Gegenstand, der, so umfassend er ist,

so wenig von sich schreiben macht. Was die besondere Beachtung obiger

Instruktion verdient, ist die darin vorgeschriebene Methode der Ertrags-
bcrcchnung; sie ist neu und originell.

Die Instruktion läßt sich hierüber und über die Zuwachscrmittlung
wie folgt vermhmen:

„Der Zuwachs kann nicht direkt gefunden, sondern er muß durch

„Rechnung bestimmt werden. Dieser soll nun in der Form des gegen-

„wärtigcn Durchschniltszuwachses per Hektare auf mindestens 0,5 Fcstmctcr

„genau angegeben werden. Er wird gefunden, indem man die Holzmasse

„eines Bestandes durch sein Alter dividirt. Der Quotient gibt in Fest-

„Metern den DurchschnittSzuwachs des B.standcs seit seiner Entstehung.

„Diesem sogenannten wirklichen Zuwachs wird der Haubarkcitsdurchschnitts-

„zuwacbs gegenüber gestellt, wie er sich bei rationeller Pflege oder Um-

„Wandlung vorhandener Bestände, sofern diese Umwandlung in der ersten

„Periode noch stattfindet, ergeben muß. Derselbe wird durch schätzungs-
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„weise Hinzusügung eines oder mehrerer Fcstmcter pro Flächeneinheit zum
„berechneten Durchschnittszuwachs gefunden und Normalzuwachs genannt,

„Es berechnet sich das jährliche Nutzungsquantum nach der Formel

„Der 8V? — (summarische Durchschnittszuwachs) und der wv —
„(wirkliche Vorrath) ergeben sich unmittelbar aus der Bcstandstabclle und

„der nv (normale Vorrath) ist gleich 8VX- II - 0,45, wobei II die Um-

„tricbszcit bedeutet.

„Die Ausglcichungszcit a wählt man je nach den Verhältnissen des

„Waldes und des Besitzers, sie soll jedoch nicht weniger als 10 Jahre
„und nicht mehr als die Umiriebszcit betragen. Diese Bercchnungswcise

„ist maßgebend für den Hochwald und für den Etat am Unterholz im

„Ausschlagwald."

DaS Eigenartige in dieser Ertragöbcrcchnung liegt somit darin, daß

nicht der Haubarkeits-, sondern der gegenwärtige Durchschnittszuwachs zur

Grundlage genommen wird. Wenn bei der Aufstellung dieser Formel die

Absicht waltete, die in den bisher meist gebräuchlichen Ertragsbcrechnungs-
formell? vorkommenden Zukunfts- und Jdealgrößcn, wie in der Heyer'schen,
der wirkliche und normale Haubarkcitszuwachs, zu vermeiden und durch

eher meßbare, gegenwärtige Größen zu ersetzen, so ist dieser Zweck voll-
kommen erreicht; denn die ganze Etatsbcrcchnung stützt sich einzig und

allein aus die beiden Faktoren Alter und gegenwärtiger Vorrath und sieht

von aller Bonitirung und jedem Haubarkeits- oder gegenwärtig laufcnecn

Zuwachs ab. Die Formel scheint daher auf möglichste Sicherheit bietende

Erhebungen gcgrundfcstet.

Wie die Mehrzahl der ErtragSbcrcchnungsformcln nach Herstellung
eines Normalvorrathcs streben, unter welchen die bisher üblichen Methoden

jenen Vorratb begreifen, der als unmittelbare Folge von normalem Zu-
wachs und normalem AitcrSkiassenvcrhältniß sich einstellt, so bezweckt auch

diese neue, aargauische Methode die Erreichung eines Normalvorrathes,
der aber im Unterschied zum vorigen nicht in ursächlichem Zusammenhang

zum normalen Zuwachs, wohl aber zu einen? bestimmten Altcrsklasscnver-

hällniß steht, das von dem obigen „normalen" wiederum verschieden ist.

Der durch obige Methode angestrebte Waldzustand ist nicht die Frucht
einer im Wesen der Formel verlangten bestmöglichen WaldcSbchandlung,
sondern lediglich eine Funktion der gegenwärtigen, d. h. zur Zeit der Aas-

stellung des Betricbsoppcratcs vorhanden gewesenen Vorräthe und ihres
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Alters. Man nimmt, um sicher zu gehen, die Wirklichkeit zum Ausgangs-
punkt, hat dabei aber kein bestimmt vorgestecktes Ziel, weil man zukünftige

Aenderungen am Zuwachs außer Auge lassen muß. Das Zukünftige, das

die Formel anstrebt, daß der Borrath deS ältesten Schlages der Summe
der gegenwärtigen Durchschnittszuwüchse gleich komme, kann nicht einziger

Zweck der Ertragöregulirung sein, zumal eine normale Altersklassenabstufung

durch keine Methode bei jährlich gleich großer Nutzung erreicht wird, weil

man durch diese zu ungleichen, auch nicht der Bonität proportionalen Ab-

tricbSflächcn gezwungen ist.

Der normale Vorrath der in Sprache stehenden Methode—- U - 0,45
ist nicht mit jener Holzmasse identisch oder ihr gleich, welche vorhanden

ist bei gleichmäßiger, d. h. dem natürlichen Zuwachsgang und dem Um-

trieb entsprechender Vertretung der Altersklassen. Er kann das nicht sein,

weil er sich aus den Zuwüchse» von durchgchcnds nicht in einem nor-
malen Verhältniß stehenden Altersklassen berechnet. Diese Formel strebt

daher nach Herstellung eines Holzvorrathcs, der weder durch Standor
noch durch Wirthschaftszweckc bedingt ist, sondern lediglich auf den Zu-
fällen der bisherigen Waldbchandlung fußt. Hierin liegt die Unzwcck-

Mäßigkeit, welche man der aargauischcn Methode im Vergleich zu anderen

vorwerfen kann. Läge es im Sinne der Instruktion, das Resultat dieser

Formel ausschließlich als Nutzungsquantum zu betrachten, so wären Be-
denken gegen ihre Anwendung gerechtfertigt. Es handle sich, um mit
einem Beispiel zu kommen, z. B. darum, eine jener häufigen Waldungen,
in denen durch ungeschicktes Plänlern überwiegend viel verdämmtcs oder

durch die Waldwcide im Zuwachs zurückgehaltenes Holz erzeugt worden,
so muß bei Anwendung obiger Formel der vielleicht ohnehin im Vergleich

zur Flächcnausdehnung des Waldes oder für den WirthschastSzwcck geringe

Vorrath noch vermindert werden, um ihn zu dem sehr geringen gegen-

wärtigcn Durchschnittszuwachs in ein bestimmtes Verhältniß zu bringen.

Man wird hicgcgcn einwenden, dann liege der Fehler nicht im Wesen

der Methode, sondern an der Unrichtigkeit der Gleichung
U - 0,45. ' — V

wogegen, sofern normale Zustände verstanden werden, die crfahrungs-

mäßige Richtigkeit dieser Formel gegen ihre Anwendbarkeit auch auf obiges

Waldobjckt keine Zweifel aufkommen läßt. Der Fehler liegt darin, daß

man dies Verhältniß auch auf abnorm, beliebig bestockte Wälder anwendet.

Hcycr hat dies allerdings auch gethan, indem er die Berechnung

aufstellt:
>VV — VV2 ' ll - 0,50.
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In analoger Weise hat er aber auch seinen KV berechnet, dessen Bc-

ziehung zum >VV den Etat bestimmt, wodurch die Fehler sich zum Theil
ausgleichen.

Das Verhältniß des Zuwachses zum Vorrath ist im abnorm

bestandenen Wald ein anderes als im normal bestockten; im letzteren ist

es konstant. Es kann daher die obige Formel nur dann zu einer wirklich
nachhaltigen Nutzung führen, wen» wenigstens das Altcrsklasscnvcrhältniß

zum vornherein ein normales ist. Ist dies nicht der Fall, so ändert sich

von Jahr zu Jahr der gegenwärtige Durchschnittszuwachs und das Beste

der aargauischen Formel, ihre der Gegenwart und nicht der Zukunft an-

gehörende Basis, geht verloren, indem sie der Vergangenheit anheimfällt,

während dem sich die Größe der Nutznng immer noch nach dem zufällig
in jenem beim Zeitpunkt der Etatsbcstimmung vorhanden gewesenen Zu-
wachs richtet, die Aenderungen, welche dieser erlitten durch andere Gc-

staltung der Altersklassen, außer Acht lassend. DicS ist wohl der alte

Grund, aus dem man den HaubarkcitSzuwachs zur Grundlage der Etats-

bestimmung wählte; so alt er sein mag, so wenig wird er durch eine neue

Formel, welche nur den summarischen Durchschniltszuwachs kennt und an-

gcblich den Etat doch auf eine Umtricbszcit hinaus bestimmen will, zum

Wanken gebracht werden. Man ist geneigt zu vermuthen, cS habe die

Ansicht, es sei ein müßiges Unterfangen, auf lange Zeit, z. B. für einen

ganzen Umtricb den Etat festzusetzen, die Aufstellung dieser Formel vcr-

anlaßt oder es seien dabei Rücksichten auf die bei der Bcstandcswirthschaft

häufig nothwendig werdende Ncubcstimmung des Abgabesatzcs im Spiel
gewesen. Diese Vermuthung wird bestärkt durch einige auf die Rein-

crtragsthcorie hinzielende Vorschriften.

DaS Unbegründete einer Ertragsrcgulirung, welche die zukünftige

Benutzung so fest an den gegenwärtigen Zustand bindet, springt in die

Augen, wenn man sich nur die Mühe nimmt zu sehen, wie selten der

gegenwärtige summarische Durchschniltszuwachs der natürliche Ausdruck

der Gcsammtwirknng aller Standortsfaktvren und wie häufig er die Folge
einer bisherigen verwerflichen Waldbchandlung ist. Das Werk dieser allein

maßgebend für die Zukunft hinzustellen, ist stark ncuzcitgeistlich, wogegen

Zukunfts-Normalien, trotz ihrer nebelhaften Form, immer noch vcriraucn-
erweckender wirken. Schon Martin hat ausschließlich den gegenwärtigen

Durchschniltszuwachs zur Etatsbcstimmung verwendet; allein er unterließ

es, seiner Formel L — 8OA, die, nebenbei bemerkt, den Vorzug hat,

daß sie keiner Bestimmung der Umtricbszcit bedarf, die Absicht anzuhängen,
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eine Ertragsregulirung im Sinne der Gleichstellung des wirklichen mit
einem normalen Vorrathe zu bezwecken.

„Die Summe dieser Durchschnittszuwachse ist etwas für die Ertrags-
rcgulirung ganz Unnützes." jRoth).

Im Weiteren schreibt die Instruktion dann vor:
„Diese Art der ErtragSbcrcchnung wird kontrolirt durch die C. Heyer'

„sche Formel, in welche der normale HaubarkcitsdurchschnittSzuwachs und

„der daraus berechnete Normalvorrath eingesetzt werden, also durch:
>VV -s- 8N? — AV^ Ü

„worin das Produkt des normalen Haubarkcitszuwachses (§ 13) mit
„dem mittleren Abtricbsaltcr und U die Umtricbszeit bedeuten."

Diese Kontrolformcl unterscheidet sich von der ursprünglichen Heyer'-
schen Formel dadurch, daß letztere an Stelle der Umtriebszcit und dem

entsprechend im Divisor anstatt dem mittleren Abtriebsaltcr eine Aus-

glcichungszcit (a) enthält, die nach Umständen vom Taxator bestimmt

wird, uird daß Heyer den wirklichen Vorrath, anstatt ihn zu messen und

zu schätzen, aus dem Haubarkcitszuwachs ableitete. Warum hier diese Er-
setzung des u durch U stattgefunden, ist nicht einzusehen. Will man kon-

sequent sein und überhaupt diese Formel zur Koutrole gebrauchen können,

so darf sie nicht nur für den Fall anwendbar sein, daß in der ersten

Formel s — U gewählt worden ist; man darf doch nicht das eine Mal
a und das andere Mal s x — U für ein und dieselbe Große in Rech-

nung bringen. DieS nur nebenbei.

Soviel über die Eelragsbercchnung. Ich zweifle durchaus nicht

daran, daß diese Bedenken dem Gründer der aargauischcn Methode nicht

neu seien. Sollte dicS aber ihre öffentliche Erwähnung verhindern?

Betreffend den wichtigen Punkt der Umtriebszcit bestimmt die In-
struktion folgendes:

„Die Umtriebszcitcn eines Wirthschaftsganzen sollen jedoch immer so

gewählt werden, daß der Gcsammtabgabcsatz, Durchforstungscrträge mit-

gerechnet, das Gcsammtholz- und Bvdcnkapital zu wenigstens 3 Po ver-

zinset, nothwendige Umwandlungen vorbehalten." Es werden auch die

WirthschaftSthcilc, wenn nöthig, in Bctricbsklasscn — im Sinne der Bc-

standcswirthschaft — eingetheilt. Weiter sagt die Instruktion: „Der An-

hieb einer Bestandcsgruppe ist so zu leiten, daß das haubarstc Holz, d. h.

dasjenige, dessen Wciserprozcnt erheblich unter dem Geldzinsfuß steht,

zuerst angegriffen wird und daß durch Traufe, Frost, Schnee, Hagel und

Wind der geringste Schaden verursacht werden kann; auch ist beim An-
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hieb Rücksicht zu nehmen auf die Art der Verjüngung der Bestände,

welche in der Regel bestimmt vorgeschrieben werden soll/'
Daß dieser Satz, er mag stehen wo er will, so viel Unmöglichkeiten

wie Worte enthalten kann, dagegen vermag die Instruktion nichts; aber

das dürfte man, ohne unbescheiden zu sein, doch von ihr verlangen, daß

sie angibt, wie diese wenigstens 3prozcntigc UmtriebSzeit aus dem sum-

manschen Durchschnittözuwachs bestimmt werden soll.

Hierüber schweigt die Instruktion, was ihr zu verzeihen ist. Man
erinnert sich an die Art und Weise, mit der biöanhin in manchem Be-

triebsopcrat der Rcinertragstheorie Beachtung gezollt worden.

War im viclbckanntcn Schwamcndingcr Wirthschastsplan der viel-

sagende Satz zu lesen: „Die gewählte UmtriebSzeit weicht nicht sehr von
der finanziellen ab", und mit unverbrüchlicher Mustertrcuc kehrt dieser

Satz in den Wirthschaftsplänen vieler Gemeinds- oder KorporationSwal-

düngen wieder, den Beweis seiner Nichtigkeit schuldig bleibend.

Die übrigen in der Instruktion enthaltenen Vorschriften und Er-

läutcrungen sind wohl durchdacht und verrathen den beobachtenden Praktiker.
Die Anordnung des Stoffes in den Wirthschafispläncn unterscheidet sich

von der bisher meist üblichen Weise durch größere Ucbcrsichllichkeit; auch

ist alles Unnütze vermieden. Waldbcschreibung und Betriebsanordnung
sind streng von einander getrennt. Die erstere zerfällt in die Beschreibung

der äußern und in die der innern Walevcrhältnisse; die Bctricbsanordnungcn
sind in bestimmter Reihenfolge nach 13 Punkten geordnet, so daß man

sich leicht, ohne das Opcrat lang durchsuchen zu müssen, über das Ge-

wünschte Aufschluß verschaffen kann. Hierin liegt ganz entschieden ein

Forlschritt. Nebenbei hat diese genau bestimmte Trennung und Einthcilung
des Stoffes auch den Vorzug, daß weitschweifige Stilübungcn cher ver-
mieden werden, die meist nur dazu dienen, dem Gemeindevorsteher oder,

bei schlechter Witterung und Mangel an Besserem, einem Forstpraktikantcn

für eine Spanne Zeit Unterhaltung zu verschaffen.

Möge diese sachgemäße, einfache Einthcilung der WirthschaftSpläne
viele Nachahmung finden. Sie empfiehlt sich überall, auch da, wo man
die Erfindung von provisorischen Wirthschaftspläncn sich zu Nutzen

macht.
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